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Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Land-
kreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach

(Eisenach-Neugliederungsgesetz - EisenachNGG -)
Vom 16. Oktober 2019*

§ 17
Monitoring

(1) Zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach wird in den Jahren
2024 bis 2032 ein Umsetzungsbeirat beim Landesverwaltungsamt gebildet. Ihm gehören an

1. ein Vertreter der Stadt Eisenach,

 

2. ein Vertreter des Landkreises Wartburgkreis,

 

3. ein Vertreter des für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministeriums sowie

 

4. ein für die Kommunalaufsicht zuständiger Vertreter des Landesverwaltungsamtes als Vorsitzen-
der.

 

(2) Der Umsetzungsbeirat evaluiert jährlich die finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Ei-
senach. Die Evaluation basiert auf einem Prüfbericht des Landesverwaltungsamtes, der anhand der
Jahresabschlüsse der zwei zurückliegenden Jahre, dem Haushaltsplan des laufenden Jahres und der
Finanzplanung für die folgenden drei Jahre überprüft, inwieweit das Ziel der dauernden Leistungsfä-
higkeit der Stadt Eisenach nach der Einkreisung erreicht wird beziehungsweise aus welchen Gründen
dies nicht der Fall ist. Der Umsetzungsbeirat kann auch Vorschläge zu einer besseren Erreichung der
dauernden Leistungsfähigkeit unterbreiten.

(3) Sofern aus der Evaluation hervorgeht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit mit einer freien Spitze
von mindestens 1.500.000 Euro der Stadt Eisenach trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsfüh-
rung im laufenden Haushaltsjahr und in der Finanzplanung für die folgenden drei Jahre nicht eintritt,
wird die Landesregierung spätestens im Folgejahr der Evaluation einen Gesetzentwurf zur Anpassung
der Unterstützungsleistungen nach § 9 dieses Gesetzes oder eine Novellierung der Verteilungsme-
chanismen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zu Gunsten Großer Kreisstädte erarbeiten. Hier-
durch soll die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit ohne die Notwendigkeit der Erstellung ei-
nes Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch die Stadt Eisenach erzielt werden.

Fußnoten

*) Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburg-
kreis und der kreisfreien Stadt Eisenach, zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung und
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zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur Anpassung gerichtsorganisa-
torischer Vorschriften vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429)

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVBl. 2019, 429
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